
§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden (Versiche-
rungsfall), generelle Ausschlüsse

1. Versicherungsfall

  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch

 a)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 

 b)  Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat,

 c) Leitungswasser,
 d) Sturm, Hagel

  zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhan-
den kommen.

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

 a) Ausschluss Krieg 
   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 

mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand.

 b) Ausschluss Innere Unruhen
   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-

kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.

 c) Ausschluss Kernenergie
   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernener-
gie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahr-
zeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden

  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch

 a) Brand,
 b) Blitzschlag,
 c) Explosion, Implosion,
 d)  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 

oder seiner Ladung
 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand

  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag

  Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen.

  Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versi-
chert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer 
Art entstanden sind.

  Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an Antennen 
stehen Schäden anderer Art gleich.
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4.1. Explosion

  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraft-äußerung. 

  Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein 
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

4.2. Implosion

  Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge 
eines inneren Unterdruckes.

5. Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind 

 a)  ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch Erdbeben; 

 b) Sengschäden; 
 c)  Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 

im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern 
durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen.

  Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) und 5 c) gelten nicht, soweit 
diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens 
gemäß Nr. 1 sind.

§ 3 Einbruchdiebstahl

1. Versicherte Gefahren und Schäden

  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch

 a) Einbruchdiebstahl,
 b) Vandalismus nach einem Einbruch,
 c) Raub,

  oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kom-
men, zerstört oder beschädigt werden.

2. Einbruchdiebstahl

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a)  in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss 
nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder 
gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels ande-
rer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, 
dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind;

 b)  in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge 
benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, 
dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind;

 c)  aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen 
entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschli-
chen oder dort verborgen gehalten hatte;

 d)  in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf 
frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß 
Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich den Besitz 
des gestohlenen Gutes zu erhalten;

 e)  mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb 
des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch 
Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum 
eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;

 f)  in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüs-
sel eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb des 
Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht 
hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsneh-
mer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des 
Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch

  Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten 
in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen 
vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

4. Raub

 a) Raub liegt vor, wenn

  aa)  gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewen-
det wird, um dessen Widerstand gegen die Weg-
nahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt 
liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne 
Überwindung eines bewussten Widerstandes ent-
wendet werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl);

  bb)  der Versicherungsnehmer versicherte Sachen heraus-
gibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat 
mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die 
innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren 
Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versiche-
rungsortes, an dem auch die Drohung ausgespro-
chen wird – verübt werden soll;

  cc)  dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weg-
genommen werden, weil sein körperlicher Zustand 
unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls 
oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen 
Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzin-
farkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstands-
kraft ausgeschaltet ist.

 b)  Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die 
mit seiner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.

 c)  Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der 
Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des 
Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heran-
schaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, 
an dem die Tathandlungen nach a) verübt wurden.

5. Nicht versicherte Schäden

   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden, die verursacht wer-
den durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, 
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch).

§ 4 Leitungswasser

1. Bruchschäden

  Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum ver-
sicherten Hausrat gehören (siehe § 6), leistet der Versicherer 
Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende

 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 
  aa)  der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder 

den damit verbundenen Schläuchen,
  bb)  der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 

Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,  
  cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,

  sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boi-
lern oder vergleichbaren Anlagen sind.
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 b)  frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten 
Installationen:

  aa)  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, 
Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren 
Anschlussschläuche,

  bb)  Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

  Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte.

  Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes.

  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend) nicht versichert.

2. Nässeschäden

  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

  Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversor-
gung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen 
Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sons-
tigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, 
aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 
aus Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, aus 
Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasser-
betten und Aquarien ausgetreten sein.

  Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf ste-
hen Leitungswasser gleich. 

3. Nicht versicherte Schäden

 a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch

  aa) Plansch- oder Reinigungswasser,
  bb) Schwamm,
  cc)  Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 

Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder 
einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,

  dd) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
  ee)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-

tungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den 
Erdrutsch verursacht hat, 

  ff)  Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungs-
düsen wegen eines Brandes, durch Druckproben 
oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an 
dem versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- 
oder Berieselungsanlage.

  gg)  Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonsti-
gen mobilen Behältnissen.

 b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden
  aa)  an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 

bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen,

  bb)  am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch 
entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausge-
treten ist.

§ 5 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden

  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhan-
den kommen

 a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden;

 b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

 c)  als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten 
Sachen;

 d)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude 
oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind;

 e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbun-
den sind.

2. Sturm 

  Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 63 km/Stunde).

  Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass

 a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-
grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder dass

 b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem 
sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit 
diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur 
durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

  Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern.

4. Nicht versicherte Schäden

 a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

  aa) Sturmflut;
  bb)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 

durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, 
dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel ent-
standen sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

  cc)  weitere Elementargefahren (Überschwemmung, 
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen, Vulkanausbruch).

 b) Nicht versichert sind Schäden an
  aa)  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-

fertig sind und an den in diesen Gebäuden befindli-
chen Sachen;

  bb)  Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. 
Nach Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem gesamten 
Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung 
befindet, Antennenanlagen und Markisen, wenn sie 
ausschließlich vom Versicherungsnehmer und nur zu 
privaten Zwecken genutzt werden.
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mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
privat genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die 
ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt wer-
den, gehören nicht zur Wohnung, es sei denn, sie sind 
ausschließlich über die Wohnung zu betreten (sog. 
Arbeitszimmer in der Wohnung).

 b)  Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschlie-
ßende Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungs-
nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte Räume in 
Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grundstücks, 
auf dem sich die versicherte Wohnung befindet.

 c)  gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem 
Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z. B. ausge-
wiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller) 
des Grundstücks, auf dem sich die versicherte Wohnung 
befindet.

 d)  Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen 
der Wohnung zugerechnet, soweit sich diese zumindest 
in der Nähe des Versicherungsortes befinden.

4. Nicht versicherte Sachen

 Nicht zum Hausrat gehören

 a)  Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa) 
genannt,

 b)  vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die 
dieser die Gefahr trägt.

   Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer ein-
gebrachten oder in dessen Eigentum übergegangenen 
Sachen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher- 
oder geringerwertigere –, sind diese Sachen im Rahmen 
dieses Vertrages nicht versichert. Das Gleiche gilt für 
vom Wohnungseigentümer ersetzte Sachen.

 c)  Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von 
deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör 
von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter 
Nr. 2 c) genannt,

 d)  Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Ver-
sicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, 
soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt,

 e)  Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung 
des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde 
ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen, 

 f)  Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten 
Versicherungsvertrag versichert sind (z. B. für Schmuck-
sachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente 
bzw. Jagd- und Sportwaffen).

 g) elektronisch gespeicherte Daten und Programme.

§ 7 Außenversicherung

1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung

  Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsneh-
mers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Person sind oder die deren Gebrauch dienen, sind 
weltweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend 
außerhalb des Versicherungsortes befinden. Zeiträume von 
mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend.

2.  Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivil-
dienst oder Ausbildung

  Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebende Person zur Ausbildung 
oder um den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten außerhalb 
der Wohnung auf, so gilt dies so lange als vorübergehend im 
Sinne der Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird.

§ 6  Versicherte und nicht versicherte Sachen, 
Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

  Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungs-
schein bezeichneten Wohnung (Versicherungsort).

  Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittel-
bar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versiche-
rungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusam-
menhang mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird 
oder abhanden kommt, ist versichert.

  Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichne-
ten Wohnung ist nur im Rahmen der Außenversicherung 
(siehe § 7) oder soweit dies gesondert im Versicherungs-
vertrag vereinbart ist, versichert.

2. Definitionen

 a)  Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des 
Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch 
bzw. Verbrauch) dienen.

 b)  Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Haus-
rat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und 
Entschädigungsgrenzen (siehe § 13).

 c) Ferner gehören zum Hausrat
  aa)  alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Ein-

baumöbel und Einbauküchen), die der Versiche-
rungsnehmer als Mieter oder Wohnungseigentümer 
auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat 
und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderwei-
tige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen;

  bb)  Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig 
produziert und nicht individuell für das Gebäude 
gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen 
Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse ange-
passt worden sind;

  cc)  privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die 
ausschließlich der versicherten Wohnung gemäß Nr. 
1 dienen und sich auf dem Grundstück befinden, auf 
dem die versicherte Wohnung liegt;

  dd)  im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches 
fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um das 
Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des Ver-
sicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 4 e));

  ee)  selbst fahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, 
Go-Karts und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht ver-
sicherungspflichtig sind;

  ff)  Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließ-
lich ihrer Motoren sowie Surfgeräte;

  gg)  Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flug-
drachen;

  hh)  Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die aus-
schließlich dem Beruf oder dem Gewerbe des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handels-
waren und Musterkollektionen sind hiervon ausge-
schlossen;

  ii)  Haustiere, d.h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in 
Wohnungen (siehe Nr. 3 a) und b)) gehalten werden 
(z. B. Fische, Katzen, Vögel).

3. Versicherungsort

  Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichne-
te Wohnung. Zur Wohnung gehören

 a)  diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und 
eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind 
die ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer 
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 f) Bewachungskosten
   für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Woh-

nung unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen 
und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz 
bieten. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, 
in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherun-
gen wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens für die 
Dauer von 48 Stunden.

 g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden
   die im Bereich  der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, 

Raub oder den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb 
der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch 
oder einer Beraubung entstanden sind.

 h) Reparaturkosten für Nässeschäden
   an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in 

gemieteten bzw. in Sondereigentum befindlichen Woh-
nungen. 

 i)  Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versi-
cherter Sachen.

§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Versicherungswert

  Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädi-
gungsberechnung.

 a)  Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von 
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
(Neuwert).

 b)  Für Kunstgegenstände (siehe § 13 Nr. 1 a) dd)) und 
Antiquitäten (siehe § 13 Nr. 1 a) ee)) ist der Versiche-
rungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen 
gleicher Art und Güte.

 c)  Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haus-
halt nicht mehr zu verwenden, so ist der Versicherungs-
wert der für den Versicherungsnehmer erzielbare Ver-
kaufspreis (gemeiner Wert).

 d)  Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte 
Beträge begrenzt (siehe § 13 Nr. 2) ist, werden bei der 
Ermittlung des Versicherungswertes höchstens diese 
Beträge berücksichtigt.

2. Versicherungssumme 

 a)  Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

 b)  Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsor-
gebetrag von 10 Prozent.

3. Anpassung von Versicherungssumme und Prämie 

 a)  Die Versicherungssumme wird entsprechend der Ent-
wicklung des Preisindexes – siehe b) – angepasst.

 b)  Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich 
mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für 
“Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel 
und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung 
gelagerten Güter” - aus dem Verbraucherpreisindex für 
Deutschland (VPI) - im vergangenen Kalenderjahr gegen-
über dem davor liegenden Kalenderjahr verändert hat. 
Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt jeweils 
für den Monat September veröffentlichte Index. 

   Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten 
Stelle nach dem Komma berücksichtigt. 

   Die neue Versicherungssumme wird auf volle hun-
dert Euro aufgerundet und dem Versicherungsnehmer 
bekannt gegeben. 

3. Einbruchdiebstahl

  Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in § 3 
Nr. 2 und Nr. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 

4. Raub

  Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz in den Fällen, 
in denen der Versicherungsnehmer versicherte Sachen her-
ausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit 
Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die  an Ort und 
Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der Raub an 
Personen begangen wird, die mit dem Versicherungsnehmer 
in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Außenversicherungs-
schutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an den Ort 
der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden.

5. Sturm und Hagel

  Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungs-
schutz nur innerhalb von Gebäuden.

6. Entschädigungsgrenzen

 a)  Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung 
ist insgesamt auf 10 Prozent der Versicherungssumme, 
höchstens auf 10.000 EUR, begrenzt.

 b)  Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzliche Ent-
schädigungsgrenzen (siehe § 6 Nr. 2 b) und § 13 Nr. 2).

§ 8 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten 

  Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen

 a) Aufräumungskosten 
   für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das 

Wegräumen und den Abtransport von zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten.

 b) Bewegungs- und Schutzkosten
   die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-

stellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen  andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

 c) Hotelkosten
   für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkos-

ten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die ansonsten stän-
dig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem 
Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen 
bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten wer-
den bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung 
wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 
Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille 
der Versicherungssumme begrenzt, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist.

 d) Transport- und Lagerkosten
   für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, 

wenn die Wohnung unbenutzbar wurde und dem 
Versicherungsnehmer auch die Lagerung in einem 
benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die 
Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in 
einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar 
ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen.

 e) Schlossänderungskosten 
   für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel 

für Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wert-
schutzschränke durch einen Versicherungsfall abhanden 
gekommen sind.
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§ 11 Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung

  Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der 
Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Wäh-
rend des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnun-
gen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der 
bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach 
Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue 
Wohnung gebracht werden.

 2. Mehrere Wohnungen

  Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige 
Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn 
er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); 
für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versi-
cherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland

  Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf 
die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der 
bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach 
Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung

 a)  Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei 
Beginn des Einzuges dem Versicherer mit Angabe der 
neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen.

 b)  Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherun-
gen vereinbart, so ist dem Versicherer in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) mitzuteilen, ob entsprechende 
Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind 
(siehe § 27 Nr. 2).

 c)  Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohn-
fläche oder der Wert des Hausrates und wird der Versi-
cherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies 
zu Unterversicherung führen.

5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht

 a)  Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Woh-
nung gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.

 b)  Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prä-
miensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die 
Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang 
der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird 
einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären.

 c)  Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versiche-
rungsnehmer die Prämie nur in der bisherigen Höhe zeitan-
teilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung

 a)  Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versiche-
rungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der 
Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so 
gelten als Versicherungsort (siehe § 6 Nr. 3) die neue 
Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige 
Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versi-
cherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei 
Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Versi-
cherungsnehmers folgenden Prämienfälligkeit. Danach 
besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen 
Wohnung des Versicherungsnehmers.

 c)  Die Prämie wird aus der neuen Versicherungssumme 
berechnet.

 d)  Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über die neue Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer der Anpassung durch Erklärung in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widersprechen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. 
Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

§ 10 Anpassung der Prämie

1. Grundsatz

  Die Prämie, auch soweit sie für erweiterten Versicherungs-
schutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen 
zur Anpassung des Beitragssatzes steigen oder sinken.

2. Prämienanpassungsklausel

 a)  Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten 
Beiträge für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerk-
malen und gleichem Deckungsumfang anzupassen, wenn 
die Schadenaufwendungen und Kosten eines Geschäfts-
jahres die Beitragseinnahmen ohne Versicherungssteuer, 
jeweils bezogen auf diese Verträge, überschreiten. Die 
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik 
und der Versicherungstechnik sind anzuwenden.

 b)  Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen Beitra-
ges nicht überschreiten. Der geänderte Beitrag darf den 
im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitrag für 
neu abgeschlossene Versicherungsverträge mit gleichen 
Tarifmerkmalen und gleichen Deckungsumfang nicht 
übersteigen.

 c)  Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres in Kraft. Der Versicherer teilt 
dem Versicherungsnehmer die Anpassung der Beiträge 
spätestens einen Monat vor Fälligkeit des Beitrages schrift-
lich mit. In der Mitteilung ist der alte und der neue Beitrag 
gegenüberzustellen und der Versicherungsnehmer über 
dessen Kündigungsrecht nach Nr. 2 d) zu belehren.

 d)  Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitrags-
erhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen.

3.          Individuelle Risikomerkmale

 a)  Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG kann 
Versicherungsnehmer zum Zwecke der risikogerechteren 
Tariffierung nach gleichartigen Merkmalen zu Gruppen 
von Risiken zusammenfassen, um ein ausgewogenes 
Verhältnis von Beitrag und Leistung zu erlangen. Zu 
Beginn jeder neuen Versicherungsperiode können für jede 
der nach gleichartigen Merkmalen gebildeten Gruppen 
gegenüber dem allgemeinen Tarifbeitrag Nachlässe ein-
geräumt oder Zuschläge erhoben werden, wenn eine 
nach den Grundsätzen der Versicherungsmathematik auf 
der Grundlage vorhandener Daten mittels spezieller EDV-
technischer Verfahren durchgeführte Bewertung dies 
rechtfertigt. Die Nachlässe oder Zuschläge gelten nur für 
die jeweils neue Versicherungsperiode.

 b)  Risikogerechte Merkmale im Sinne von Nr. 3 a) sind z. B. 
rechtzeitige Zahlung der Versicherungsbeiträge, Dauer 
und Umfang der bisherigen Vertragsbeziehung sowie 
Merkmale zur versicherten Person oder zur versicherten 
Sache.
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sicherung) und ist kein Unterversicherungsverzicht verein-
bart bzw. dieser nachträglich entfallen, wird die Entschä-
digung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag 
multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch 
den Versicherungswert.

6. Versicherte Kosten

  Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter 
Kosten (siehe § 8) ist der Nachweis tatsächlich angefallener 
Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Ent-
schädigungsgrenzen.

  Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten 
(siehe § 8) sowie der Schadenabwendungs-, Schadenmin-
derungs- und Schadenermittlungskosten (siehe § 31) gilt 
Nr. 5 entsprechend.

§ 13   Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wert-
schutzschränke

1. Definitionen

 a) Versicherte Wertsachen (siehe § 6 Nr. 2 b)) sind
  aa)  Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. 

Chipkarte),
  bb)  Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige 

Wertpapiere,
  cc)  Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 

Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold 
und Platin,

  dd)  Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie 
Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeich-
nungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in cc) 
genannte Sachen aus Silber,

  ee)  Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), 
jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.

 b)  Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind 
Sicherheitsbehältnisse, die

  aa)  durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch 
eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt 
sind und

  bb)  als freistehende Wertschutzschränke ein Mindest-
gewicht von 200 kg aufweisen, oder bei geringerem 
Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers fach-
männisch verankert oder in der Wand oder im Fuß-
boden bündig eingelassen sind (Einmauerschrank).

2. Entschädigungsgrenzen

 a)  Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer 
besonderen Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je 
Versicherungsfall 20 Prozent der Versicherungssumme, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

 b)  Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles außerhalb eines anerkannten und verschlos-
senen Wertschutzschrankes (siehe Nr. 1 b)) befun-
den haben, ist die Entschädigung je Versicherungsfall 
begrenzt auf

  aa)  1.000 EUR insgesamt für Bargeld und auf Geldkarten 
geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren 
Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt, 

  bb)  3.000 EUR insgesamt für Urkunden einschließlich 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 

  cc)  20.000 EUR insgesamt für Schmucksachen, Edelstei-
ne, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen 
sowie alle Sachen aus Gold und Platin.

 b)  Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei 
einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der 
Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe § 6 Nr. 
3) die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des 
ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung 
des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des 
Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit. Danach erlischt 
der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

 c)  Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) 
entsprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten 
folgenden Prämienfälligkeit  erlischt der Versicherungs-
schutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

  Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemein-
schaften und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner 
am Versicherungsort gemeldet sind.

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

 a)  zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der 
Versicherungswert (siehe § 9 Nr. 1) bei Eintritt des 
Versicherungsfalles (siehe § 1),

 b)  beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch 
die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, 
höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe § 9 Nr. 
1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe § 1).

   Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer 
Sache nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungs-
nehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (soge-
nannter Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchtigung 
durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem 
Minderwert entspricht.

2. Restwerte

 Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3. Mehrwertsteuer

  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.

4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung

  Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich 
versicherter Kosten ist je Versicherungsfall (siehe § 1 Nr. 1) 
auf die vereinbarte Versicherungssumme (siehe § 9 Nr. 2 a)) 
einschließlich Vorsorgebetrag (siehe § 9 Nr. 2 b)) begrenzt. 

  Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten 
(siehe § 31), die auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind, werden unbegrenzt ersetzt.

  Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich 
Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen 
bereits vollständig ausgeschöpft, so werden versicherte 
Kosten (siehe § 8) darüber hinaus bis zu 10 Prozent der 
Versicherungssumme (siehe § 9 Nr. 2 a) und b)) ersetzt.

5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

  Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls (siehe § 1 Nr. 1) niedriger als der Versicherungs-
wert (siehe § 9 Nr. 1) der versicherten Sachen (Unterver-
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 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen 
dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung 
unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die 
Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach 
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versi-
cherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

 e)   den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versi-
cherten Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht 
gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung

  Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strei-
tig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt 
seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-
wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sach-
verständigen die Feststellung nicht treffen können oder 
wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

  Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

  Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16  Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit 
des Versicherungsnehmers vor und nach dem 
Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrift

1. Sicherheitsvorschrift

  Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der 
Versicherungsnehmer in der kalten Jahreszeit die Wohnung 
(siehe § 6 Nr. 3) zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder alle wasserführenden Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs 
abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung bean-
spruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung

  Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

 b)  Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 
BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens 
bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

 c)  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

  Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

  Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

  Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

  Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)  Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, 
die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere 
unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
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4. Beschädigte Sachen

  Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschä-
digung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 
oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

  Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer 
den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu über-
tragen, die ihm mit Bezug auf diesen Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

  Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier 
zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzöge-
rung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsver-
lust entstanden ist.

§ 19  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters

1.  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die 
für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen.

  Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung
   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 

nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer 
vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtver-
letzung werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

  Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte 
Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in § 26 Nr. 1 b) 
und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

  Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 27 
(Gefahrerhöhung) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

 a)  sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt 
worden ist,

 b)  sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 11) ein 
Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

 c)  die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 
60 Tage oder über eine für den Einzelfall vereinbarte 
längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht 
beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung nur 
dann, wenn sich während der Nacht eine dazu berech-
tigte volljährige Person darin aufhält,

 d)  vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in 
nicht gebrauchsfähigem Zustand sind. Das gilt auch bei 
einem Wohnungswechsel (siehe § 11).

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

  Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies 
nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle 
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er 
die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer 
zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 
gewährte Entschädigung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

 b)  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht 
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im 
Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meist-
bietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich 
der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, 
welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.
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Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 20  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
der Erst- oder Einmalprämie

1. Beginn des Versicherungsschutzes

  Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit der Erst oder Einmalprämie

  Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

  Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist.

  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

  Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung 
der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht hat.

  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer

  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zugegangen ist.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet.

 c) Kündigung
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), 

zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

 e) Anfechtung
   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-

ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

  Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) 
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur 
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

  Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) 
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 
1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer 
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), 
zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit 
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 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung

  Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3 b)) bleibt unberührt.

§ 23 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

  Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berech-
tigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu kündigen.

  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehen-
de Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.

  Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 24 Ratenzahlung

  Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

  Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird.

§ 25 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Ver-
sicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige 
Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

  Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als 
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgen-
den Jahres unter Einhaltung einer Frist einer Frist von drei 
Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

  Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses

  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

 
 a)  Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständi-

ge und dauerhafte Auflösung des versicherten Hausrates
  aa)  nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine 

stationäre Pflegeeinrichtung,
  bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
   Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten 

Interesses.

 b)  Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versiche-
rungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des 
Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haus-
haltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben 
Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

§ 22 Folgeprämie

1. Fälligkeit 

 a)  Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3.  Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen 
Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur 
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung 
bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirk-
sam, wenn der Versicherer je Vertrag  die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechts-
folgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht  – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.
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2.  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

 a)  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls

  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

  bb)  dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenen-
falls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung - gegebenenfalls auch mündlich 
oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befol-
gen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln;

  ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

  ff)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen ein-
zureichen;

  gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind 
Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch 
Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer 
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

  hh)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  
Auskunft – auf Verlangen in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) – zu erteilen, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Entschä-
digungspflicht zu gestatten;

  ii)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann;

  jj)  für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere 
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüg-
lich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige 
sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhan-
den gekommene Sparbücher und andere sperrfähige 
Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-
genheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – 
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, 
soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 

2.  Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten.  
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem 
Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann 
jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu er-
füllen hat, sind:

  aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (siehe 
§ 16 Nr. 1);

  bb)  die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbar-
ten Obliegenheiten (siehe § 11 Nr. 4, § 18 Nr. 1).

 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen.

   Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat.
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die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 27 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrö-
ßerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat 
(siehe § 19).

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3.  Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers
   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 

nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b) Vertragsänderung
  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 

die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so 
gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahr-
erhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige 
hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
  aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

  bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

  cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 28 Überversicherung

1.  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 

  Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre.

2.  Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.
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 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prä-
mien verlangen.

§ 30 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

  Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit 
der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer 
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des 
Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ 31 Aufwendungsersatz

1.  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens

 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht.

 b)  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträgli-
chen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen.

§ 29 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die ande-
re Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § 19 (Anzeigepflicht des Versicherungsneh-
mers oder seines Vertreters) beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilwei-
se leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der 
Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat.

3.  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 

   dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur 
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis 
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-
sen, kann er verlangen, dass der später geschlosse-
ne Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den 
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 
dem Versicherer zugeht.
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2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 34 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1.  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

 a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

   Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

 b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.  Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles

  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 35  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-
rungen

1. Form

  Soweit gesetzlich keine Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzuge-
ben.

  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang 
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2.  Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.

  Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen.

 d)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

 e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen.

 f)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a)  Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm 
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren.

   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet 
sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Entschädigung zugegangen sein.
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§ 39 Gerichtsstand

1.  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

  Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung 
des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

  Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

3. Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers

  Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in einen 
Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, 
Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staates 
zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

§ 40 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

3.  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

 b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung,

 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

  Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 37 Repräsentanten

  Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 38 Verjährung

  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren.

  Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste.

  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht 
mit.
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Besondere Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914  
Basis – Fassung Januar 2008 
Hinweis: Grundlage für den Versicherungsschutz der Leistungsmerkmale bilden die Allgemeinen Wohngebäude Versicherungs-
bedingungen (VGB 2008 VBS – Wert 1914), insbesondere der nachfolgend beschriebene Versicherungsumfang Wohngebäude 
Basis. 

 
1. Sonstiges Zubehör und sonstige Grundstücksbe-

standteile 

1. In Erweiterung von § 5 Nr. 1 und Nr. 2 VGB 2008 
VBS – Wert 1914 sind Gewächs- und Gartenhäu-
ser, Grundstückseinfriedungen (auch Hecken),  
Hof- und Gehwegsbefestigungen. Hundehütten, 
Masten- und Freileitungen sowie Wege- und     
Gartenbeleuchtungen auf dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Grundstück mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf  
1.000 EUR begrenzt. 

2. Einschluss von Nutzwärmeschäden 

Abweichend von § 2 Nr. 5 d) VGB 2008 VBS – Wert 
1914 sind auch die dort bezeichneten Brandschäden 
versichert. 

3. Verpuffung 

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1 a) aa) VGB 2008 VBS 
– Wert 1914 sind Schäden durch Verpuffung bis  
500 EUR mitversichert. 

2. Verpuffung ist im Unterschied zur Explosion eine 
relativ langsam sich fortpflanzende Flamme in    
Gasen oder Stäuben mit entsprechend geringerer 
Druck- und Schallentwicklung. 

 

4. Überschallknall 

In Erweiterung von § 1 Nr. 1 a) aa) VGB 2008 VBS – 
Wert 1914 sind Schäden durch Überschallknall mitver-
sichert. 

5. Wasserführende Fußbodenheizung 

Im Rahmen von § 3 VGB 2008 VBS – Wert 1914 sind 
Schäden durch bestimmungswidrig austretendes       
Leitungswasser auch bei wasserführenden Fußboden-
heizungen versichert. 

6. Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und 
Schutzkosten 

1. Die Entschädigung von Aufräumungs- und          
Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten 
gemäß § 7 VGB 2008 VBS – Wert 1914 ist auf ins-
gesamt 5 % der Gebäudeversicherungssumme, in 
der gleitenden Neuwertversicherung auf insgesamt 
5 % der Versicherungssumme 1914, multipliziert 
mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für 
den Vertrag geltenden Anpassungsfaktors (§ 12 
VGB 2008 VBS – Wert 1914), begrenzt. 
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Besondere Bedingungen für die Hausratversicherung Komfort –  
Fassung Januar 2010 
Hinweis: Grundlage für den Versicherungsschutz der Leistungsmerkmale bilden die Allgemeinen Hausratversicherungsbedingun-
gen (VHB 2010 VBS), insbesondere der nachfolgend beschriebene Versicherungsumfang Hausrat Komfort. 

 

Inhaltsübersicht 
1. Anprall von Kraft- und Schienenfahrzeugen 
2. Bedingungsverbesserungen 
3. Bewachungskosten 
4. Diebstahl aus Krankenhaus-, Kur- und Sanatorien-

zimmern 
5. Einliegerwohnung 
6. Ersatz vom Armaturen  
7. Gartenmöbel und Gartengeräte 
8. Gerüst am Haus 
9. Grobe Fahrlässigkeit 
10. Hausrat im Garten- oder Gerätehaus 
11. Kinderwagen und Rollstühle 
12. Nutzwärmeschäden 
13. Schlossänderungskosten bei einfachem Diebstahl 

der Schlüssel 
14. Seng- und Schmorschäden 
15. Technische und optische Sicherungsanlagen 
16. Terrassenüberdachung / Balkonverkleidung 
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20. Verpuffung, Überschalldruckwellen 
21. Versicherungsschutz in Kundenschließfächern und 

Tresorräumen 
22. Wäsche und Kleidung auf der Leine 
23. Wasser aus Regenfallrohren 
24. Wasseraustritt aus Zimmerbrunnen und Wasser-

säulen 
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1. Anprall von Kraft- und Schienenfahrzeugen 

In Ergänzung von § 1 Nr. 1 VHB 2010 VBS werden 
Schäden an versicherten Sachen ersetzt, die durch    
Anprall von Kraft- und Schienenfahrzeugen zerstört oder 
beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignis-
ses abhanden kommen. 

2. Bedingungsverbesserungen 

Falls die dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen 
Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB 2010 VBS) 
oder Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vor-
teil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag 
geändert werden, so gelten die neuen Bedingungen mit 
sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

3. Bewachungskosten 

Aufwendungen für zur Vermeidung von Folgeereignis-
sen notwendige Bewachungskosten nach einem Ein-
bruch werden abweichend von § 8 Nr. 1 f) VHB 2010 
VBS für einen Zeitraum von maximal 72 Stunden         
ersetzt. 

4. Diebstahl aus Krankenhaus-, Kur- und Sanatorien-
zimmern 

Einfacher Diebstahl von Hausrat aus Kranken-, Kur- und 
Sanatorienzimmern ist wie folgt versichert: 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung auch im Fal-
le der Entwendung durch einfachen Diebstahl für 
versicherten Hausrat, der sich aufgrund eines stati-
onären Aufenthaltes in Krankenhaus-, Kur- und 
Sanatorienzimmern befindet. 

2. Nicht versichert sind optische und elektronische 
Geräte und deren Zubehör. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf       
einen Betrag von 500 EUR, davon für Wertsachen 
gemäß § 13 VHB 2010 VBS auf einen Betrag von      
100 EUR, begrenzt. 

4. In Ergänzung der Obliegenheiten gemäß § 26 Nr. 2 
VHB 2010 VBS hat der Versicherungsnehmer auch 
den einfachen Diebstahl von Hausrat aus  Kran-
kenhaus-, Kur- und Sanatorienzimmern der für den 
Schadensort zuständigen Polizeidienststelle anzu-
zeigen. 

5. Einliegerwohnung 

In Erweiterung von § 6 Nr. 2 und 3 VHB 2010 VBS ist 
vom Versicherungsnehmer zur Nutzung durch Mieter 
überlassener Hausrat, der im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers steht, auch in einer vom Versicherungs-
nehmer vermieteten Einliegerwohnung auf dem Grund-
stück, auf dem die versicherte Wohnung liegt, versichert. 

6. Ersatz vom Armaturen 

In Erweiterung von § 4 Nr. 1 VHB 2010 VBS sind Bruch-
schäden an Armaturen, die der Versicherungsnehmer 
als Mieter auf seine Kosten beschafft oder übernommen 
hat und für die er die Gefahr trägt, mitversichert. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen bezeich-
neten Betrag begrenzt. 

7. Gartenmöbel und Gartengeräte 

Einfacher Diebstahl von Gartenmöbeln und Garten-
geräten auf dem Versicherungsgrundstück ist wie folgt 
versichert: 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung auch im Fal-
le der Entwendung durch einfachen Diebstahl von 
Gartenmöbeln und Gartengeräten, die sich außer-
halb versicherter Räume auf dem Versicherungs-
grundstück, auf dem die versicherte Wohnung liegt, 
befinden. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
1.000 EUR begrenzt.  

3. In Ergänzung der Obliegenheiten gemäß § 26 Nr. 2 
VHB 2010 VBS hat der Versicherungsnehmer auch 
bei einfachem Diebstahl von Gartenmöbeln und 
Gartengeräten den Schaden der für den Scha-
densort zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. 
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8. Gerüst am Haus 

Die vorübergehende Aufstellung eines Gerüstes am  
Gebäude, in dem die Versicherungsräume liegen, ist 
nicht anzeigepflichtig im Sinne von § 27 VHB 2010 VBS 
und stellt keine Gefahrerhöhung dar. 

9. Grobe Fahrlässigkeit 

1. Abweichend von § 34 Nr. 1 VHB 2010 VBS bleibt 
der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, 
als der Schaden grobfahrlässig herbeigeführt    
wurde. 

2. Nr. 1 ist nur auf Versicherungsfälle bis zu einer 
Schadenhöhe von 5.000 EUR anzuwenden. 

10. Hausrat im Garten- oder Gerätehaus 

Hausrat ist auch im Garten- / Gerätehaus auf dem Ver-
sicherungsgrundstück, auf dem die versicherte Woh-
nung liegt (siehe § 6 Nr. 3 VHB 2010 VBS), mitver-
sichert. 

11. Kinderwagen und Rollstühle 

Einfacher Diebstahl von Kinderwagen und Rollstühlen ist 
wie folgt versichert: 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung auch im Fal-
le der Entwendung durch einfachen Diebstahl von 
Kinderwagen und Rollstühlen, die in gemeinschaft-
lich genutzten Räumen (auch Treppenhaus) des 
Gebäudes abgestellt waren, in dem sich die ver-
sicherte Wohnung befindet. 

2. Für die mit dem Kinderwagen oder dem Rollstuhl 
lose verbundenen und regelmäßig seinem 
Gebrauch dienenden Sachen besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn sie zusammen mit dem Kin-
derwagen oder dem Rollstuhl abhanden gekom-
men sind.  

3. Die Entschädigung ist für Kinderwagen und Roll-
stühle je Versicherungsfall auf einen Betrag von 
2.000 EUR begrenzt. 

4. In Ergänzung der Obliegenheiten gemäß § 26 Nr. 2 
VHB 2010 VBS hat der Versicherungsnehmer auch 
den einfachen Diebstahl von Kinderwagen und 
Rollstühlen der für den Schadensort zuständigen 
Polizeidienststelle anzuzeigen. 

12. Nutzwärmeschäden 

Der Versicherer leistet auch für Brandschäden an       
Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme 
erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 

13. Schlossänderungskosten bei einfachem Diebstahl 
der Schlüssel 

1. In Erweiterung von § 8 Nr. 1 e) VHB 2010 VBS sind 
notwendige Kosten für Schlossänderungen der ver-
sicherten Wohnung (siehe § 6 Nr. 3 VHB 2010 
VBS) auch dann versichert, wenn Schlüssel für   
Türen der versicherten Wohnung oder für dort be-
findliche Wertschutzschränke (siehe § 13 Nr. 1 b) 
VHB 2010 VBS) durch einfachen Diebstahl abhan-
den gekommen sind. 

2. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf Verlieren 
der Schlüssel zurückzuführen sind.  

3. In Ergänzung der Obliegenheiten gemäß § 26 Nr. 2 
VHB 2010 VBS hat der Versicherungsnehmer auch 
den einfachen Diebstahl von Schlüsseln nach Nr. 1 
der für den Schadensort zuständigen Polizeidienst-
stelle anzuzeigen. 

14. Seng- und Schmorschäden 

1. Abweichend von § 2 Nr. 5 b) VHB 2010 VBS leistet 
der Versicherer auch Entschädigung für Seng- und 

Schmorschäden, die nicht durch einen Brand ent-
standen sind. 

2. Seng- und Schmorschäden sind Schäden, die da-
durch entstehen, dass versicherte Sachen einer 
Feuer- oder Hitzequelle ausgesetzt waren, ohne 
dass es an der beschädigten Stelle tatsächlich    
gebrannt hat.  

3. Nicht versichert sind Schäden, die an elektrischen 
Einrichtungen/-Geräten durch die Wirkung des  
elektrischen Stromes oder die an versicherten Sa-
chen durch Zigarren- oder Zigarettenglut entstan-
den sind. 

4. Die Entschädigung ist auf einen Betrag von  
1.500 EUR begrenzt. 

5. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall nach Nr. 1 
beträgt 250 EUR. 

15. Technische und optische Sicherungsanlagen 

In Erweiterung von § 6 Nr. 2 c) VHB 2010 VBS gehören 
technische und optische Sicherungsanlagen, die zur    
Sicherung des versicherten Hausrats dienen und die 
sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versi-
cherte Wohnung liegt, zum Hausrat. Der Einschluss gilt 
jedoch nur, sofern keine Entschädigung über eine      
Gebäudeversicherung erlangt werden kann. 

16. Terrassenüberdachung / Balkonverkleidung 

1. In Erweiterung von § 6 Nr. 2 c) VHB 2010 VBS sind 
Terrassenüberdachungen und Balkonverkleidun-
gen, die der Versicherungsnehmer als Mieter oder 
Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft 
oder übernommen hat und für die er nach Verein-
barung mit dem Vermieter bzw. der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft das Risiko trägt (Gefahr-
tragung) versichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf  
500 EUR begrenzt. 

17. Überspannungsschäden 

1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitz-
schlagschäden gemäß § 2 Nr. 3 VHB 2010 VBS 
leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
Schäden, die an versicherten elektrischen Einrich-
tungen und Geräten durch Überspannung, Über-
strom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder 
durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität 
entstehen. 

2. Defekte Geräte bzw. Geräteteile sind bis zur Ent-
scheidung des Versicherers über den Ersatz des 
Schadens aufzubewahren (siehe auch § 26 Nr. 2 a) 
gg) VHB 2010 VBS). 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf  
10 Prozent der Versicherungssumme begrenzt.   
Eine andere Entschädigungsgrenze kann verein-
bart werden. 

18. Umzugskosten 

Im Rahmen von Transport- und Lagerkosten gemäß  § 8 
Nr. 1 d) VHB 2010 VBS sind auch Umzugskosten ver-
sichert, die zusätzlich entstehen, wenn die bisherige 
Wohnung nach einem Versicherungsfall nicht wieder  
bezogen werden kann und versicherte Sachen in die 
neue Wohnung gebracht werden müssen. 

19. Unterversicherungsverzicht bei Kleinschäden 

Abweichend von § 12 Nr. 5 und 6 VHB 2010 VBS nimmt 
der Versicherer bei Schäden bis 500 EUR keinen Abzug 
wegen Unterversicherung vor. 
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20. Verpuffung, Überschalldruckwellen 

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1 und § 2 Nr. 1 VHB 
2010 VBS leistet der Versicherer auch Entschädi-
gung für versicherte Sachen, die durch 

a) Verpuffung, 

b) Überschalldruckwellen 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen. 

2. Verpuffung 

Verpuffung ist im Unterschied zur Explosion eine 
relativ langsam sich fortpflanzende Flamme in    
Gasen oder Stäuben mit entsprechend geringerer 
Druck- und Schallentwicklung. 

3. Überschalldruckwellen 

Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt 
vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst 
wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat, und 
diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sa-
chen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, einwirkt. 

21. Versicherungsschutz in Kundenschließfächern und 
Tresorräumen 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VHB 2010 VBS be-
steht Versicherungsschutz für die im Schließfach 
oder Tresor einer Bank befindlichen Sachen (Sa-
chen gemäß § 6 VHB 2010 VBS) auch dann, wenn 
Zeiträume von drei Monaten überschritten werden. 

2. Für diese Sachen ist die Entschädigung abwei-
chend von § 7 Nr. 6 VHB 2010 VBS auf die gemäß 
§ 13 Nr. 2 VHB 2010 VBS geltenden bzw. beson-
ders vereinbarten Beträge begrenzt. 

3. Der Versicherungsschutz unter Nr. 1 und 2 findet 
keine Anwendung, sofern der Versicherungs-
nehmer den Schaden aus anderen Versicherungs-
verträgen gedeckt hat. 

22. Wäsche und Kleidung auf der Leine 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung auch im Fal-
le der Entwendung durch einfachen Diebstahl für 
Wäsche und Kleidung, die sich tagsüber in der Zeit 
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zum Waschen, Trock-
nen oder Lüften außerhalb versicherter Räume 
(siehe § 6 Nr. 3 VHB 2010 VBS) auf dem Versiche-
rungsgrundstück, auf dem die versicherte Wohnung 
liegt, befindet. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf      
einen Betrag von 1.500 EUR begrenzt.  

3. In Ergänzung der Obliegenheiten gemäß § 26 Nr. 2 
VHB 2010 VBS hat der Versicherungsnehmer auch 
den einfachen Diebstahl von Wäsche und Kleidung 
der für den Schadensort zuständigen Polizeidienst-
stelle anzuzeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Wasser aus Regenfallrohren 

In Erweiterung von § 4 Nr. 2 VHB 2010 VBS gilt als    
Leitungswasser auch Wasser, das aus Regenfallrohren, 
die innerhalb des Gebäudes verlegt sind bestimmungs-
widrig ausgetreten ist. 

24. Wasseraustritt aus Zimmerbrunnen und Wasser-
säulen 

In Erweiterung von § 4 Nr. 2 VHB 2010 VBS gilt als    
Leitungswasser auch Wasser, das aus Zimmerbrunnen 
und Wassersäulen bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

25. Wassermehrkosten infolge Rohrbruch 

1. Der Versicherer ersetzt Wassermehrkosten, die 
aufgrund des Wasserverlustes als Folge eines ver-
sicherten Rohrbruchs gemäß § 4 VHB 2010 VBS 
entstanden sind. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf      
einen Betrag von 500 EUR begrenzt. 

26. Wiederbeschaffung von privaten Dokumenten 

1. Sind durch einen ersatzpflichtigen Versicherungs-
fall (siehe § 1 VHB 2010 VBS) private Dokumente, 
und zwar Personalausweis, Reisepass, Führer-
schein, Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeug-
brief) und / oder Zulassungsbescheinigung Teil II 
(Fahrzeugschein) abhanden gekommen, so leistet 
der Versicherer für die Wiederbeschaffung dieser 
Dokumente eine Entschädigung. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den 
im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
bezeichneten Betrag begrenzt. 
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Klauseln für die Hausratversicherung VHB 2010 VBS – Fassung Januar 2010 

Nachfolgende Bestimmungen gelten nur dann, wenn dies besonders beantragt wurde und im Versicherungsschein oder 
Nachtrag zum Versicherungsschein beurkundet ist. 

 

Bestimmungen zum Unterversicherungsverzicht: 

Kein Abzug wegen Unterversicherung (7712 (2010)) 

1. Der Versicherer nimmt abweichend von § 12 Nr. 5 VHB 
2010 VBS keinen Abzug wegen Unterversicherung vor. 

2. Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausratversi-
cherungsvertrag desselben Versicherungsnehmers für 
denselben Versicherungsort ohne Vereinbarung gemäß 
Nr. 1 besteht. 

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Text-
form (E-Mail, Telefax oder Brief) verlangen, dass diese 
Bestimmungen mit Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres entfallen. Macht der Versicherer von die-
sem Recht Gebrauch, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufen-
den Versicherungsjahres kündigen. 

Bestimmungen für Hausrat in nicht ständig bewohnten 
Wohnungen: 

Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung (7213 (2010)) 

Abweichend von § 6 VHB 2010 VBS sind nicht versichert 

1. in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und 
Weinberghäusern sowie in sonstigen nicht ständig be-
wohnten Gebäuden: 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkun-
den einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapie-
re, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Telefonkartensammlungen, Münzen und Medaillen so-
wie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, 
handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegen-
stände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphi-
ken und Plastiken), Schusswaffen, Foto- und optische 
Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre 
alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Mö-
belstücken; 

2. in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden: 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkun-
den einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapie-
re, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold o-
der Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobe-
lins sowie Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, 
Zeichnungen, Graphiken und Plastiken). 

Eingelagerte Hausratgegenstände (7214 (2010)) 

Von eingelagerten Hausratgegenständen sind nicht versi-
chert: 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden 
einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen 
und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder 
Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunst-
gegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Gra-
phiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto- und optische 
Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind 
(Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken. 

 

 

Hotelkosten bei nicht ständig bewohnter Wohnung  
(7311 (2010)) 

Abweichend von § 8 Nr. 1 c) VHB 2010 VBS sind Kosten für 
Hotel- oder ähnliche Unterbringung nicht versichert. 

Bestimmungen bei Vereinbarung zusätzlicher Sicherun-
gen: 

Sicherheitsvorschriften (7610 (2010)) 

1. Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung auf-
hält, sind alle Schließvorrichtungen und vereinbarten 
Sicherungen zu betätigen und die vereinbarten Ein-
bruchmeldeanlagen einzuschalten. Dies gilt nicht, wenn 
die Wohnung nur für sehr kurze Zeit verlassen wird 
(z.B. Gang zum Briefkasten oder Mülleimer). 

2. Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen 
und vereinbarten Einbruchmeldeanlagen sind in ge-
brauchsfähigem Zustand zu erhalten; Störungen, Män-
gel und Schäden sind unverzüglich zu beseitigen. 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsen-
tant eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2010 
VBS beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Bestimmungen bei Einschluss von Schäden durch ein-
fachen Fahrraddiebstahl als Baustein zu „Komfort“: 

Fahrraddiebstahl (7110 (2010)) 

1. Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf Schäden durch Diebstahl, wenn nachweislich  

a) das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in verkehrsübli-
cher Weise durch ein Schloss gesichert war und au-
ßerdem 

b) der Diebstahl zwischen 6 Uhr und 22 Uhr verübt 
wurde oder sich das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls 
in Gebrauch oder in einem gemeinschaftlichen Fahr-
radabstellraum befand. 

2. Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regel-
mäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht 
Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen mit dem 
Fahrrad abhanden gekommen sind.  

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR 
begrenzt. Eine andere Entschädigungsgrenze kann 
vereinbart werden. 

4. Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den 
Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der ver-
sicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, 
so kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die 
Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

5. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüg-
lich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und 
dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, 
dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen seit 
Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten, so kann der Versicherer gemäß § 26 VHB 
2010 VBS zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein. 
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6. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Text-
form (E-Mail, Telefax oder Brief) verlangen, dass dieser 
erweiterte Versicherungsschutz für Fahrräder mit Be-
ginn des nächsten Versicherungsjahres entfällt. Macht 
der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündi-
gen. 

Bestimmungen bei Einschluss von Schäden durch ein-
fachen Fahrraddiebstahl als Baustein zu „60Plus Kom-
fort“: 

Fahrraddiebstahl 60Plus (907110 (2010)) 

1. Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf Schäden durch Diebstahl, wenn nachweislich  

a) das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in verkehrsübli-
cher Weise durch ein Schloss gesichert war und au-
ßerdem 

b) der Diebstahl zwischen 6 Uhr und 22 Uhr verübt 
wurde oder sich das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls 
in Gebrauch oder in einem gemeinschaftlichen Fahr-
radabstellraum befand. 

2. Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regel-
mäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht 
Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen mit dem 
Fahrrad abhanden gekommen sind.  

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR 
begrenzt. Eine andere Entschädigungsgrenze kann 
vereinbart werden. 

4. Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den 
Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der ver-
sicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, 
so kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die 
Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüg-
lich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und 
dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, 
dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen seit 
Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten, so kann der Versicherer gemäß § 26 VHB 
2010 VBS zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein. 

6. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Text-
form (E-Mail, Telefax oder Brief) verlangen, dass dieser 
erweiterte Versicherungsschutz für Fahrräder mit Be-
ginn des nächsten Versicherungsjahres entfällt. Macht 
der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündi-
gen. 

7. Der einfache Diebstahl von Fahrrädern gemäß Nr. 1. 
bis 6. erstreckt sich auch auf Fahrräder, die im Eigen-
tum von Enkelkindern des Versicherungsnehmers oder 
einer mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Personstehen, wenn diese wäh-
rend eines Aufenthaltes beim Versicherungsnehmer un-
ter den in Nr. 1. bis 2. beschriebenen Voraussetzungen 
entwendet werden. 

8. Der Versicherungsschutz nach Nr. 7 (Fahrräder von 
Enkelkindern) findet keine Anwendung, sofern der 
Schaden aus anderen Versicherungsverträgen gedeckt 
ist. 
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Der Widerruf ist zu richten an die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, 
Südwall 37 - 41, 44137 Dortmund.
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer 
zu richten: 0231/54 33–490.

Bei einem Widerruf per Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail-Adresse 
zur richten: vertragvbs@volkswohl-bund.de

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-
fällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich bei 
jährlicher Zahlungsweise um 1/360, halbjährlicher Zahlungsweise um 
1/180, bei vierteljährlicher Zahlungsweise um 1/90 und bei monatlicher 
Zahlungsweise um 1/30 des im Antrag angegebenen Beitrags gemäß 
Zahlungsweise pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes
wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Widerrufen Sie eine Vertragserklärung im Rahmen eines Ersatzvertrages,
so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufs-
recht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat.

Laufzeit des Vertrags
Angaben über die Laufzeit des vorgeschlagenen Versicherungsvertrags
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt, auf dem 
Antrags-/Anfrageformular oder im Versicherungsschein.

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Die einzuhaltenden Fristen 
und sonstigen vertraglichen Regelungen finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht und Sprache
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. Die Vertragsbedingungen einschließlich sämtlicher 
Informationen sowie die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrags erfolgen in deutscher Sprache.

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur vorgeschlagenen
Versicherung. Bitte lesen Sie die unten stehenden Informationen vor 
Abgabe Ihrer Vertragserklärung.

1. Informationen zum Versicherer

Ihr Vertragspartner
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG,
Südwall 37 - 41, 44137 Dortmund
Vorstand: Dr. Joachim Maas (Vors.), Dietmar Bläsing, Axel-Rainer Hoffmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rainer Isringhaus
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 3134

Hauptgeschäftstätigkeit
Wir betreiben folgende Versicherungsarten: Unfall-, Haftpflicht-, Kraft-
fahrt-, Sachversicherungen, Beistandsversicherung, sonstige Schaden-
versicherung.

2. Informationen zur Leistung

Dem Vertrag liegen entweder der Antrag oder die vorgeschlagene Ver-
sicherung (bei einer Anfrage) sowie die beigefügten Versicherungs-
bedingungen, sofern Sie den entsprechenden Versicherungsschutz 
beantragen, zugrunde.

Beitrag
Die Höhe des Gesamtbeitrags gemäß Ihrer gewünschten Zahlungsweise 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt, auf dem von 
Ihrem Ansprechpartner ausgefüllten Antragsformular oder im Versiche-
rungsschein. Im Beitrag ist die gesetzliche Versicherungssteuer enthalten.

Gültigkeitsdauer von Informationen
Wir weisen darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 
(Vorschlag, Produktinformationsblatt, Antrags/Anfrageformular sowie 
unser Angebot bei Ihrer Anfrage) nicht unbefristet gültig sind. Beispiels-
weise können gesetzliche Änderungen dazu führen, dass diese 
Informationen nicht mehr aktuell sind.

3. Informationen zum Vertrag

Zustandekommen des Vertrags
Nach der Übermittlung werden wir Ihren Antrag prüfen und Ihnen ggf. 
den Versicherungsschein – ersatzweise eine Annahmeerklärung – 
zusenden. Mit deren Zugang bei Ihnen ist der Versicherungsvertrag 
abgeschlossen. Bei einer Anfrage wird mit Zugang Ihrer unterschrie-
benen Vertragsannahmeerklärung bei uns der Versicherungsvertrag 
abgeschlossen.

Auf eine Frist, während der Sie an Ihren Antrag gebunden wären, ver-
zichten wir.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
VVGInformationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform (z. B. Brief, Fax, Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
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Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hin-
aus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergrei-
fen. Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, 
die Sie im Internet unter www.volkswohl-bund.de abrufen können. 
Ebenfalls im Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen 
unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilneh-
men sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf 
Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen 
oder der Verhaltensregeln aus oder übersenden ihn auf Wunsch per 
Post. Bitte wenden Sie sich dafür an:

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG
Vertrag VBS
Südwall 37 - 41
44137 Dortmund
E-Mail: vertragvbs@volkswohl-bund.de
Telefon: 0231 5433 - 151, Telefax: 0231 5433 - 490

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten 
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls bei der 
oben genannten Stelle geltend machen.

4. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Für Fragen steht Ihnen gerne der Vermittler dieses Vertrags zur 
Verfügung. Falls Sie einmal eine Beschwerde haben sollten, werden 
wir alles versuchen, Sie zufrieden zu stellen. Sollte wider Erwarten eine 
Einigung nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bereich Versicherungen), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn; Postfach 1308, 53003 Bonn.

Wir sind Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V., Leipziger 
Straße 121, 10117 Berlin; Postfach 080632, 10006 Berlin 
(www.versicherungsombudsmann.de), einer Schlichtungsstelle im Sinne 
des Verbraucherstreitbeilegungsgesetztes (VSBG), und nehmen an des-
sen Streitbeilegungsverfahren teil. Bei dem Ombudsmann können Sie bei 
Streitigkeiten über Ansprüche aus Ihrem Vertrag eine Streitschlichtung 
beantragen, nachdem Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, 
unsere Entscheidung zu überprüfen. 

5. Information zur Verwendung Ihrer Daten

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss 
des Versicherungsvertrags, zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, 
insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene 
Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser 
Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versiche-
rungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen 







Hausratversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG  Komfort/KomfortPlus

Produktinformationsblatt

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und Ihren 
konkreten Versicherungsumfang finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen: Versicherungsantrag, Versicherungsschein, 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung, gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und 
Vereinbarungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, der Beschädigung 
oder des Abhandenkommens Ihres Hausrats infolge eines Versicherungsfalls.

Was ist versichert?

Versicherte Sachen 
Versichert ist der Hausrat in Ihrer Wohnung. Dazu zählen 
alle Sachen, die dem Haushalt zur privaten Nutzung  
(Ge-brauch bzw. Verbrauch) dienen, wie z. B.:

 Möbel, Teppiche und Kleidung;

 Elektrische und elektronische Geräte (z. B. Wasch- 
maschine, TV oder Computer);

 Antennen und Markisen, die zur Wohnung gehören;

 Bargeld und Wertgegenstände (in begrenzter Höhe).

Versicherte Gefahren

 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub oder der Versuch einer solchen Tat;

 Leitungswasser;

 Naturgefahren wie Sturm und Hagel;

 Elementargefahren, soweit gesondert vereinbart,  
wie Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben,  
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen  
und Vulkanausbruch.

Versicherte Schäden

 Sachschäden durch Zerstörung, Beschädigung oder 
Abhandenkommen der versicherten Sachen infolge 
eines Versicherungsfalls.

Versicherte Kosten
Versichert sind z. B.:

 Schadenabwendungs- und -minderungskosten;

 Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten;

 Hotel-, Transport- und Lagerkosten;

 Schlossänderungs- und Bewachungskosten;

 Reparaturkosten für Gebäudeschäden;

 Kosten für provisorische Maßnahmen

Versicherungswert und Versicherungssumme

 Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert 
von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand (Neuwert).

 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

Was ist nicht versichert? 

Dazu zählen z. B.:

 Gebäudebestandteile;

 Vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen,
 für die dieser die Gefahr trägt;

 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, sowie 
 deren Teile und Zubehör;

 Luft- und Wasserfahrzeuge.

Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz?
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der  
Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann.  
In jedem Fall vom Versicherungsschutz  
ausgeschlossen sind z. B.: 

! Krieg;

! Innere Unruhen;

! Kernenergie;

! Schwamm;

! Sturmflut;

! Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt wurden.



Wo habe ich Versicherungsschutz?

 Sie haben Versicherungsschutz für die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung (Versicherungsort).

  Versicherte Sachen sind weltweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes  
 befinden. Als vorübergehend gelten Zeiträume von in der Regel bis zu drei Monaten.

Welche Pflichten habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an.
• Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 
 Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. 
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns 
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns 
ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den 
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag fristgerecht gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag zum Ablauf des dritten 
Versicherungsjahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen.

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungs-
jahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versi-
cherungsfall), generelle Ausschlüsse 

1. Versicherungsfall 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versi-
cherte Sachen, die durch 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung,  

bb) Leitungswasser, 

cc) Sturm, Hagel 

zerstört oder beschädigt werden oder infolge-
dessen abhanden kommen. 

b) Jede der Gefahrengruppen nach aa) – cc) kann 
auch einzeln versichert werden. 

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernener-
gie 

a) Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder ra-
dioaktive Substanzen. 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Luftfahrzeuge 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Explosion, Implosion, 

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei-
ner Teile oder seiner Ladung 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen. 

2. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

3. Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-
zes auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschä-
den an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind 
nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, 
auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag 
Schäden anderer Art entstanden sind. 

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sa-
chen als an elektrischen Einrichtungen und Geräten 
oder an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich. 

4.1. Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher 
Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und au-
ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern ei-
nes Behälters eine Explosion durch chemische Um-
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich. 

4.2. Implosion 

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zu-
sammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes. 

5. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind  

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-
den durch Erdbeben;  

b) Sengschäden;  

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 
durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorga-
nen von elektrischen Schaltern durch den in 
ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen 
dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer 
oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonsti-
gen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch 
für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer 
oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergelei-
tet wird. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) bis 5 d) gelten nicht, 
soweit diese Schäden Folge eines versicherten 
Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

§ 3 Leitungswasser 

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb 
von Gebäuden eintretende 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 
Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitun-
gen) oder den damit verbundenen Schläu-
chen, 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen, 

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heiz-
kesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen 
sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend ge-
nannten Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklo-
setts, Armaturen (z.B. Wasser- und Absperr-
hähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Was-
sermesser) sowie deren Anschlussschläu-
che, 



Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen (VGB 2008 VBS – Wert 1914) – Fassung Januar 2008 

VBS V 2 12  01.2008     Stand 10.2016 Seite 3 von 17  

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder ver-
gleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Bau-
körper, einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gel-
ten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre 
und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend 
oder nicht tragend) nicht versichert. 

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb 
von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasser-
versorgung oder an den Rohren der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, 
oder Solarheizungsanlagen soweit 

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen und 

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrund-
stück befinden und 

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes 
Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen. 

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasser-
versorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun-
denen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem ver-
bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren was-
serführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warm-
wasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, aus Wasser-
lösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasser-
betten und Aquarien ausgetreten sein. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 

aa) Regenwasser aus Fallrohren, 

bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 

cc) Schwamm, 

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes 
Gewässer, Überschwemmung oder Witte-
rungsniederschläge oder einen durch diese 
Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

ee) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkan-
ausbruch, 

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, 
dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsen-
kung oder den Erdrutsch verursacht hat,  

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung, 

hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Be-
rieselungsdüsen wegen eines Brandes, 

durch Druckproben oder durch Umbauten 
oder Reparaturarbeiten an dem versicherten 
Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berie-
selungsanlage, 

ii) Sturm, Hagel, 

jj) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen 
oder sonstigen mobilen Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, 
die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen 
Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen. 

§ 4 Sturm, Hagel 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 
oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen be-
finden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudetei-
le, Bäume oder andere Gegenstände auf versi-
cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an 
versicherten Sachen; 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 
oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versi-
cherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, baulich verbunden 
sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudetei-
le, Bäume oder andere Gegenstände auf Ge-
bäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude 
oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, baulich verbunden sind. 

2. Sturm  

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von min-
destens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwin-
digkeit mindestens 63 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststell-
bar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versi-
cherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in 
einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, 
oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustan-
des des versicherten Gebäudes oder des Ge-
bäudes, in dem sich die versicherten Sachen be-
funden haben, oder mit diesem Gebäude baulich 
verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm ent-
standen sein kann. 

3. Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form 
von Eiskörnern. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch  

aa) Sturmflut; 
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bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß ge-
schlossene Fenster, Außentüren oder ande-
re Öffnungen, es sei denn, dass diese Öff-
nungen durch Sturm oder Hagel entstanden 
sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder 
Ladung; 

dd) weitere Elementargefahren (Überschwem-
mung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

b) Nicht versichert sind Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Ge-
bäuden befindlichen Sachen; 

bb) Laden- und Schaufensterscheiben. 

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, 
Versicherungsort 

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versicherungsschein be-
zeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen 
und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar an 
das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Versicherungs-
grundstück. 

Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, 
soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsum-
fang einbezogen sind. 

2. Definitionen 

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit 
dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der 
überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken be-
stimmt sind und gegen äußere Einflüsse schüt-
zen können. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude einge-
fügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung 
mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit verloren 
haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. 
Einbauküchen, die individuell für das Gebäude 
raumspezifisch geplant und gefertigt sind. 

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die 
sich im Gebäude befinden oder außen am Ge-
bäude angebracht sind und der Instandhaltung 
bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des 
versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezu-
behör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und 
Briefkastenanlagen auf dem Versicherungs-
grundstück.  

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem 
Grund und Boden des Versicherungsgrund-
stücks fest verbundenen Sachen. 

e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind 
die Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäu-
de steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere 
Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versiche-
rungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch 
Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung 
dem/den im Versicherungsschein bezeichneten 
Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist. 

3. Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie 
deren zugehörige Installationen (z.B. Solarmodu-
le, Montagerahmen, Befestigungselemente, 

Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter 
und Verkabelung). 

b) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträg-
lich eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sa-
chen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer 
auf seine Kosten beschafft oder übernommen 
hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine an-
derweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung 
ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen. 

c) Nicht versichert sind elektronisch gespeicherte 
Daten und Programme. 

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum 

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Woh-
nungseigentümern der Versicherer wegen des Ver-
haltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder 
teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegen-
über den übrigen Wohnungseigentümern wegen de-
ren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsan-
teile nicht berufen. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der 
Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die 
darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, 
dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, 
als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungs-
frei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur 
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums 
verwendet wird. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der 
Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten 
Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 

§ 7 Versicherte Kosten 

1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen 

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

für das Aufräumen und den Abbruch versicherter 
Sachen sowie für das Wegräumen und den Ab-
transport  von Schutt und sonstigen Resten die-
ser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und 
für das Ablagern und Vernichten, 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ver-
sicherter Sachen andere Sachen bewegt, verän-
dert oder geschützt werden müssen. 

Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß a) 
und b) ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

§ 8 Mehrkosten 

1. Beschreibung der versicherten Leistung 

a) Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstan-
denen Mehrkosten infolge von Veränderungen 
der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze 
und Verordnungen), die zwischen Errichtung 
bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger Bau-
maßnahme am betroffenen Gebäudeteil und 
dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. 
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b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom 
Schaden betroffenen Sachen aufgrund behördli-
cher Wiederaufbaubeschränkungen nur an ande-
rer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in 
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheri-
ger Stelle entstanden wären. 

c) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf 
die tatsächlich vom Schaden betroffenen Ge-
bäudeteile.  

d) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so 
werden die Mehrkosten im Verhältnis des versi-
cherten Zeitwerts zum aktuellen Neubauwert er-
stattet. 

2. Definitionen 

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich 
aus der Differenz des Aufwandes für die Wiederher-
stellung in gleicher Art und Güte und dem Aufwand 
zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der unter Be-
rücksichtigung der Nr. 1 a) und b) entstehen wird. 

3. Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von 

aa) Betriebsbeschränkungen, 

bb) Kapitalmangel, 

cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden, 

dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die es untersagen, verwertbare Res-
te der versicherten, vom Schaden betroffe-
nen Sachen zu verwerten. 

b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der 
Grundlage bestehender Gesetze und Verord-
nungen durch eine hierin ausgewiesene Frist der 
Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die 
Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise un-
tersagt, so sind die hierdurch entstehenden 
Mehrkosten nicht vom Versicherungsschutz um-
fasst, auch wenn die zuständige Behörde noch 
keinen entsprechenden Verwaltungsakt erlassen 
hat. 

4. Preissteigerungen 

Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die 
im Zuge der Wiederherstellung entstehen und deren 
Ursache in der Zeit zwischen Eintritt des Versiche-
rungsfalles und der unverzüglichen Wiederherstellung 
liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenz-
versicherung besteht. Veranlasst der Versicherungs-
nehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, 
sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, 
in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
entstanden wären. 

§ 9 Mietausfall, Mietwert 

1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender 
Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen 
infolge eines Versicherungsfalles zu Recht die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt 
haben, 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen ein-
schließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne 

des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer 
selbst bewohnt und die infolge eines Versiche-
rungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls 
dem Versicherungsnehmer die Beschränkung 
auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Woh-
nung nicht zugemutet werden kann. 

c) Der Versicherer ersetzt auch einen durch die 
Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
(z.B. Wiederaufbaubeschränkungen) verursach-
ten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert. 

2. Haftzeit 

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem 
Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder be-
nutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Monate 
seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit 
ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögli-
che Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert. 

3. Gewerblich genutzte Räume 

Für gewerblich genutzte Räume kann die Versiche-
rung des Mietausfalles oder des ortsüblichen Miet-
wertes vereinbart werden. 

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme 

1. Vereinbarte Versicherungswerte 

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, 
der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der 
Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versi-
cherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der 
Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschä-
digungsberechnung. 

a) Gleitender Neuwert 

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neu-
bauwert des Gebäudes ausgedrückt in Preisen 
des Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich 
nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Ge-
bäudes. Hierzu gehören auch Architektengebüh-
ren sowie sonstige Konstruktions- und Pla-
nungskosten. 

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz 
an die Baukostenentwicklung an (siehe § 12 Nr. 
2). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der 
Grundlage des ortsüblichen Neubauwertes zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maß-
nahmen innerhalb der Verscherungsperiode der 
Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
auch insoweit Versicherungsschutz. 

b) Neuwert 

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des 
Gebäudes. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäu-
des. Hierzu gehören auch Architektengebühren 
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskos-
ten. 

c) Zeitwert 

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert 
des Gebäudes (siehe b) abzüglich der Wertmin-
derung durch Alter und Abnutzung. 

d) Gemeiner Wert 

Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufs-
preis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 
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Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neu-
wert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäu-
de zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd 
entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der 
gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dau-
ernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn 
das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu 
verwenden ist. 

2. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer im einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert 
entsprechen soll. 

b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen wer-
den, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme an den veränderten Versiche-
rungswert anpassen. 

c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert ver-
einbart worden, soll der Versicherungsnehmer 
die Versicherungssumme für die versicherte Sa-
che für die Dauer des Versicherungsverhältnisse 
dem jeweils gültigen Versicherungswert anpas-
sen. 

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfal-
les die Versicherungssumme nicht dem Versi-
cherungswert, kann die Regelung über die Un-
terversicherung zur Anwendung kommen (siehe 
§ 15 Nr. 9). 

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der 
gleitenden Neuwertversicherung, Unterver-
sicherung 

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der glei-
tenden Neuwertversicherung 

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen 
Neubauwert (siehe § 10 Nr. 1 a)) zu ermitteln,  der in 
den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Ver-
sicherungssumme „Wert 1914“). 

Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, 
wenn 

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten 
Schätzung eines Bausachverständigen festge-
setzt wird, 

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neu-
bauwert in Preisen eines anderen Jahres zutref-
fend angibt und der Versicherer diesen Betrag 
umrechnet, 

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach 
Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes 
zutreffend beantwortet und der Versicherer hier-
nach die Versicherungssumme „Wert 1914“ be-
rechnet. 

2. Unterversicherungsverzicht 

a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungs-
summe „Wert 1914“ vereinbart, nimmt der Versi-
cherer bei der Entschädigung (einschließlich 
Kosten und Mietausfall) keinen Abzug wegen 
Unterversicherung vor (Unterversicherungsver-
zicht). 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Be-
schreibung des Gebäudes und seiner Ausstat-
tung gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Ver-
hältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und 
ist dadurch die Versicherungssumme „Wert 
1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versi-
cherer nach den Regelungen über die Anzeige-
pflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, 

kündigen oder eine Vertragsanpassung vorneh-
men; ferner kann er bezüglich der Differenz zwi-
schen vereinbarter Versicherungssumme und 
tatsächlichem Versicherungswert nach den Re-
geln der Unterversicherung leistungsfrei sein. 

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, 
wenn der der Versicherungssummenermittlung 
zugrunde liegende Bauzustand nach Vertrags-
abschluss durch wertsteigernde bauliche Maß-
nahmen verändert wurde und die Veränderung 
dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt 
wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche 
Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls laufenden Versicherungsperi-
ode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen 
erhöht wurde. 

§ 12 Prämie in der gleitenden Neuwertversiche-
rung und deren Anpassung 

1. Berechnung der Prämie 

Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Ver-
sicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Prä-
miensatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a). 

Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet 
durch Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 
1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert 
mit dem Prämiensatz) mit dem jeweils gültigen An-
passungsfaktor. 

2. Anpassung der Prämie 

a) Die Prämie verändert sich entsprechend der An-
passung des Versicherungsschutzes (siehe § 10 
Nr. 1 a)) gemäß der Erhöhung oder Verminde-
rung des Anpassungsfaktors. 

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert 
sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für 
die in diesem Jahr beginnende Versicherungspe-
riode entsprechend dem Prozentsatz, um den 
sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres 
veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude 
und der für den Monat April des Vorjahres veröf-
fentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe 
verändert haben. Beide Indizes gibt das Statisti-
sche Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung 
wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 
Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Pro-
zent berücksichtigt, und zwar der jeweilige Index 
auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach 
dem Komma errechnet und gerundet. 

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem 
Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung 
der Prämie innerhalb eines Monats, nachdem 
ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpas-
sungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) wider-
sprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhö-
hung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt 
dann als Neuwertversicherung (siehe § 10 Nr. 1 
b)) in Kraft, und zwar zur bisherigen Prämie und 
mit einer Versicherungssumme, die sich aus der 
Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert 
mit 1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäu-
de ergibt, der im Mai des Vorjahres galt. 

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversiche-
rungsverzicht nicht mehr. 
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Das Recht des Versicherungsnehmers auf Her-
absetzung der Versicherungssumme wegen er-
heblicher Überversicherung bleibt unberührt. 

§ 13 Beitragsänderung 

1. Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich verein-
barten Beiträge für Versicherungsverträge mit glei-
chen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang 
anzupassen, wenn die Schadenaufwendungen und 
Kosten eines Geschäftsjahres die Beitragseinnahmen 
ohne Versicherungssteuer, jeweils bezogen auf diese 
Verträge, überschreiten. Die anerkannten Grundsätze 
der Versicherungsmathematik und der Versiche-
rungstechnik sind anzuwenden. 

2. Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen 
Beitrages nicht überschreiten. Der geänderte Beitrag 
darf den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarif-
beitrag für neu abgeschlossene Versicherungsverträ-
ge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichen De-
ckungsumfang nicht übersteigen. 

3. Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres in Kraft. Der Ver-
sicherer teilt dem Versicherungsnehmer die Anpas-
sung der Beiträge spätestens einen Monat vor Fällig-
keit des Beitrages schriftlich mit. In der Mitteilung ist 
der alte und der neue Beitrag gegenüberzustellen und 
der Versicherungsnehmer über dessen Kündigungs-
recht nach Nr. 4 zu belehren. 

4. Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versi-
cherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bei-
tragserhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen. 

§ 14 Individuelle Risikomerkmale 

1. Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG kann 
Versicherungsnehmer zum Zwecke der risikogerech-
teren Tariffierung nach gleichartigen Merkmalen zu 
Gruppen von Risiken zusammenfassen, um ein aus-
gewogenes Verhältnis von Beitrag und Leistung zu 
erlangen. Zu Beginn jeder neuen Versicherungsperi-
ode können für jede der nach gleichartigen Merkma-
len gebildeten Gruppen gegenüber dem allgemeinen 
Tarifbeitrag Nachlässe eingeräumt oder Zuschläge 
erhoben werden, wenn eine nach den Grundsätzen 
der Versicherungsmathematik auf der Grundlage vor-
handener Daten mittels spezieller EDV-technischer 
Verfahren durchgeführte Bewertung dies rechtfertigt. 
Die Nachlässe oder Zuschläge gelten nur für die je-
weils neue Versicherungsperiode. 

2. Risikogerechte Merkmale im Sinne von Nr. 1 sind z. 
B. rechtzeitige Zahlung der Versicherungsbeiträge, 
Dauer und Umfang der bisherigen Vertragsbeziehung 
sowie Merkmale zur versicherten Person oder zur 
versicherten Sache. 

§ 15 Entschädigungsberechnung 

1. In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neu-
wertversicherung sind im Versicherungsfall 
Grundlage der Entschädigungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wie-
derherstellungskosten des Gebäudes (ein-
schließlich der Architektengebühren sowie sons-
tiger Konstruktions- und Planungskosten) bei 
Eintritt des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen be-
schädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch die Reparatur nicht ausgegli-
chenen Wertminderung, höchstens jedoch der 

Versicherungswert bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen 
sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis 
von Sachen gleicher Art und Güte im neuwerti-
gen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles. 

d) Restwerte werden angerechnet. 

2. In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungs-
fall Grundlage der Entschädigungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls abzüglich deren 
Wertminderung durch Alter und Abnutzung, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen be-
schädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch die Reparatur nicht ausgegli-
chenen Wertminderung, höchstens jedoch der 
Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen 
sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis 
von Sachen gleicher Art und Güte im neuwerti-
gen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
abzüglich deren Wertminderung durch Alter und 
Abnutzung. 

d) Restwerte werden angerechnet. 

3. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sa-
chen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Ver-
kaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner 
Wert) entschädigt. 

4. Kosten 

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versi-
cherter Kosten (siehe § 7) ist der Nachweis tatsäch-
lich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der 
jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

5. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall 
bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haft-
zeit. 

6. Mehrwertsteuer 

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der 
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberech-
tigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht 
gezahlt hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versi-
cherter Kosten (siehe § 7) und versicherten 
Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe § 9) gilt a) 
entsprechend. 

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neu-
wertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer 
den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädi-
gung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwer-
tanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
stellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um 
versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestim-
mung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen o-
der wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen 
Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 



Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen (VGB 2008 VBS – Wert 1914) – Fassung Januar 2008 

VBS V 2 12  01.2008     Stand 10.2016 Seite 8 von 17  

zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an an-
derer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land wiederhergestellt werden. 

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschä-
digung nach Nr. 1 a), b) und c) abzüglich der Wert-
minderung durch Alter und Abnutzung. Nr. 6 gilt ent-
sprechend. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des 
entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer 
verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleis-
tete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der versicherten 
Sachen verwendet. 

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des 
Versicherers 

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesam-
tentschädigung für versicherte Sachen (siehe § 5), 
versicherte Kosten (siehe § 7) und versicherten Miet-
ausfall bzw. Mietwerts (siehe § 9) je Versicherungsfall 
auf die Versicherungssumme begrenzt. Schadenab-
wendungs- und Schadenminderungskosten, die auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind, werden 
unbegrenzt ersetzt. 

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversi-
cherung 

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung (siehe § 10 Nr.1. a)) ohne Vereinbarung eines 
Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeit-
wertversicherung sowie in der Versicherung zum ge-
meinen Wert (siehe § 10 Nr. 1 b) bis d)) niedriger als 
der Versicherungswert der versicherten Sachen (Un-
terversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 
1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssum-
me zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den Versicherungswert. Entsprechendes 
gilt für die Berechnung versicherter Kosten (siehe § 7) 
und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwerts (siehe 
§ 9). 

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststel-
lungen des Versicherers zum Grunde und zur 
Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat 
nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende 
Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der 
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versiche-
rer den Nachweis geführt hat, dass er die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung sicher-
gestellt hat 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der 
vom Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung 
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschul-
dens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wieder-
beschafft worden ist. 

3. Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht inner-
halb eines Monats nach Meldung des Schadens 
geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende 
Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu 
verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung versicherter Sachen gegenüber 
dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem je-
weiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetz-
buches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 
Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro 
Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschä-
digung fällig. 

4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) 
und b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsneh-
mers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, so-
lange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-
cherungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfah-
ren gegen den Versicherungsnehmer oder sei-
nen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 
von Realgläubigern nicht erfolgte. 

§ 17 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt 
wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) einen Sachverständigen zu benen-
nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des 
von ihr genannten Sachverständigen in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auffordern, den 
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zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung be-
nannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf 
diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine 
Person benennen, die Mitbewerber des Versi-
cherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, 
die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen 
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch 
die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zu-
ständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten: 

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, 
zerstörten und beschädigten versicherten Sa-
chen sowie deren nach dem Versicherungsver-
trag in Frage kommenden Versicherungswerte 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaf-
fungskosten; 

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sa-
chen; 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. 
Mietwert; 

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen 
versicherten Sachen, wenn kein Unterversiche-
rungsverzicht gegeben ist. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststel-
lungen der Sachverständigen voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebe-
nen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet 
der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen die-
se durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht 
treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 

§ 18 Vertraglich vereinbarte, besondere Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers vor 
und nach dem Versicherungsfall, Sicher-
heitsvorschriften 

1. Sicherheitsvorschriften 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten 
hat der Versicherungsnehmer 

a) die versicherten Sachen, insbesondere wasser-
führende Anlagen und Einrichtungen, Dächer 
und außen angebrachte Sachen stets in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten und Män-
gel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu 
lassen, 

b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu 
jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrollie-
ren und dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten, 

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Ge-
bäudeteile zu beheizen und dies genügend häu-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserführen-
den Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu 
entleeren und entleert zu halten. 

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 
genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter 
den in § 28 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.  

§ 19 Besondere gefahrerhöhende Umstände 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 29 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag 
gefragt worden ist, 

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines 
Gebäudes nicht genutzt wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchge-
führt werden, in deren Verlauf das Dach ganz 
oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäu-
de überwiegend unbenutzbar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebe-
trieb aufgenommen oder verändert wird, 

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter 
Denkmalschutz gestellt wird. 

§ 20 Veräußerung der versicherten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-
nehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Ei-
gentumsübergangs (bei Immobilien das Datum 
des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Ei-
gentums aus dem Versicherungsverhältnis sich 
ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die 
Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des 
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Erwerbers laufende Versicherungsperiode ent-
fällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers 
erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon 
Kenntnis erlangt. 

2. Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht in-
nerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei feh-
lender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Er-
langung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der 
Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 

3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Ver-
äußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Ver-
sicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zu-
gehen müssen, und der Versicherer nachweist, 
dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hät-
te. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu 
dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
war und er nicht gekündigt hat. 

§ 21 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige-
pflicht von Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) gefragt hat und die für dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme, der Versicherer in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) Fragen im Sin-
ne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versiche-
rer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände den Vertrag auch zu anderen Bedin-

gungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die 
Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Ver-
sicherer die Gefahrabsicherung für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In die-
ser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht nach Nummer 1, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Ver-
sicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungs-
nehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der  Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer weist nach, dass die Verletzung der Anzei-
gepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuld-
los, kann der Versicherer den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen, 
es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsände-
rung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrenumstand o-
der die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versiche-
rers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt 
(2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen 
und dabei die Umstände angeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach de-
ren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
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der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt 
(2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzei-
gepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichti-
gen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 
a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft 
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat. 

§ 22 Beginn des Versicherungsschutzes, Fällig-
keit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung der Erst- oder Einmalprämie 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit der Erst oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmali-
ge Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zah-
len. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich 
nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 
Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühes-
tens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt 
die erste Rate als erste Prämie. 

 

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-
zug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem 
nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, 
so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder ein-
malige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgeben-
den Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Ver-
sicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)   
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

§ 23 Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kündigung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr 
als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes da-
rauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zugehen. 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht 
durch Realgläubiger  

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht ange-
meldet, ist eine Kündigung des Versicherungsverhält-
nisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick 
auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosi-
on, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahr-
zeuges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versiche-
rungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig 
war, das Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht 
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belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündi-
gung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündi-
gung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

6. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risi-
kos Kenntnis erlangt. 

§ 24 Folgeprämie 

1. Fälligkeit  

a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode 
fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie inner-
halb des im Versicherungsschein oder in der 
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums be-
wirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach 
Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer 
bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 
auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Te-
lefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab 
Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn 
der Versicherer je Vertrag die rückständigen Be-
träge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen 
- Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - auf-
grund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der 
Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor-
tiger Wirkung kündigen, sofern der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versiche-
rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zah-
lung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
weisen.  

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kün-
digung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung ver-
bunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die 
Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt un-
berührt. 

§ 25 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass 
eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, 
ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu 
kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet 
ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien 
selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§ 26 Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehen-
den Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungs-
periode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug 
gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

§ 27 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode 
steht dem Versicherer für diese Versicherungs-
periode nur derjenige Teil der Prämie zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht dem Versicherer die 
Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, 
seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wo-
chen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil der Prämien zu erstatten.  Voraus-
setzung ist, dass der Versicherer in der Beleh-
rung über das Widerrufsrecht, über die Rechts-
folgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich die für das erste Ver-
sicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; 
dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat. 
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b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat, nicht 
angezeigt hat, so steht dem Versicherer die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil die einmalige o-
der die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine ange-
messene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte In-
teresse bei Beginn der Versicherung nicht be-
steht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen 
ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht beste-
hendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver-
sicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nich-
tigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

§ 28 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfal-
les 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördli-
chen sowie vertraglich vereinbarten Sicher-
heitsvorschriften (siehe § 18 Nr. 1), 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich 
vereinbarten Obliegenheiten (siehe § 20 Nr. 
3). 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich 
oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist aus-
geschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nach-
dem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unver-
züglich - gegebenenfalls auch mündlich oder 
telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schaden-
abwendung/-minderung - gegebenenfalls 
auch mündlich oder telefonisch -  einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schaden-
abwendung/-minderung, soweit für ihn zu-
mutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-
cherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzu-
zeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüg-
lich ein Verzeichnis der abhanden gekom-
menen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu 
lassen, bis die Schadenstelle oder die be-
schädigten Sachen durch den Versicherer 
freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, sind das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüg-
lich jede  Auskunft – auf Verlangen in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizu-
bringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls 
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächli-
chen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie-
genheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheits-
verletzung ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der 
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
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Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

§ 29 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Ab-
gabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände 
so verändert werden, dass der Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder eine Vergrößerung des Scha-
dens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber 
nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheb-
licher Umstand ändert nach dem der Versicherer 
vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe § 21).  

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gel-
ten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 
Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen o-
der gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Wil-
len eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er 
von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer 

a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor-
liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässig-
keit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in 
den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte 
Prämie verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrer-
höhung um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-
rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhält-
nis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, 
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hät-
te zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so 
gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine sei-
nen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Prämie verlangt. 

§ 30 Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer ver-
langen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung her-
abgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsver-
langens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maß-
gebend, den der Versicherer berechnet haben würde, 
wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen In-
halt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nich-
tigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
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§ 31 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer unter den in § 21 beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht 
ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversi-
cherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse ge-
gen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen 
die Versicherungssummen zusammen den Ver-
sicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
von jedem Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach 
seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsneh-
mer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Ver-
sicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so er-
mäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wur-
de, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt kei-
ne höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfach-
versicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, 
durch den die Mehrfachversicherung entstanden 
ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehr-
fachversicherung geschlossen, kann er verlan-
gen, dass der später geschlossene Vertrag auf-
gehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den 

Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die 
frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herab-
setzung der Versicherungssumme und Anpas-
sung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Prämien verlangen. 

§ 32 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. 
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung 
an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu er-
teilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Ver-
trag Interessen des Versicherungsnehmers und 
des Versicherten umfasst, muss sich der Versi-
cherungsnehmer für sein Interesse das Verhal-
ten und die Kenntnis des Versicherten nur zu-
rechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsen-
tant des Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es 
nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 
abgeschlossen worden ist oder ihm eine recht-
zeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es da-
gegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlos-
sen und den Versicherer nicht darüber informiert 
hat. 

§ 33 Aufwendungsersatz 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, 
die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
des Versicherers macht. 
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b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, 
um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkun-
gen zu mindern, geltend, so leistet der Versiche-
rer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Be-
trachtung der Umstände verhältnismäßig und er-
folgreich waren oder die Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach a) und b) entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonsti-
ge Entschädigung betragen zusammen höchs-
tens die Versicherungssumme je vereinbarter 
Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen 
des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung 
verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hö-
he die Kosten für die Ermittlung und Feststellung 
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern 
diese den Umständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachver-
ständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer auf-
gefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen. 

§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Scha-
den ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich ver-
ursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-
chen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz 

von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ 35 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann je-
de der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu erklären. Sie muss der anderen 
Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszah-
lung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen 
sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch be-
stimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versiche-
rer von der Entschädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der 
Person des Versicherungsnehmers festgestellt, 
so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Scha-
dens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden 
grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arg-
listig über Tatsachen, die für den Grund oder die Hö-
he der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches fest-
gestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen. 
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§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und 
soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensän-
derung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensände-
rung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 
der Anschrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung. 

§ 38 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versi-
cherungsvertrages, 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-
schließlich dessen Beendigung, 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Ab-
schluss des Vertrages und während des Versi-
cherungsverhältnisses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss ei-
nes Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 

Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte. 

§ 39 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis 
und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. 

§ 40 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder oh-
ne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax o-
der Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 41 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versiche-
rungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts-
ständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder 
die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Erman-
gelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Nieder-
lassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

3. Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers 

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in 
einen Staat außerhalb der Europäischen Gemein-
schaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz, sind 
die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versi-
cherer seinen Sitz hat. 

§ 42 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 




